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Was leistet das Städtebaurecht für den 
Umweltschutz?

Die Bedeutung des Umweltschutzes ist
heute allgemein anerkannt. Neben den
besonderen Umweltgesetzen, wie z.B. dem
Bundes-lmmissionsschutzgesetz sowie
den Bundes- und Landesnaturschutzgeset-
zen, trägt auch das Städtebaurecht zur Lö-
sung von Umweltproblemen wesentlich
bei. Mit jeder Neuausweisung einer bauli-
chen Nutzung in bislang freier Landschaft
wird eine Veränderung des Naturhaushalts
und häufig auch des Landschaftsbildes ein-
geleitet. Die Bauleitplanung muss daher
gerade auch unter Berücksichtigung der
Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege eine mit den übrigen Belan-
gen gerecht abgewogene Raumnutzung
und Gestaltung sichern. Mit der Städtebau-
rechtsnovelle zum 1. 1. 1998 hat der Bun-
desgesetzgeber entschieden, dass die Be-
lange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege abschließend auf der Ebene
der Bauleitplanung geprüft werden sollen.
Damit ist eine weitere Harmonisierung von
Naturschutz- und Baurecht herbeigeführt
worden. Aber auch in anderen Bereichen
des Umweltschutzes ist die Bauleitplanung
von wesentlicher Bedeutung, so z.B. bei
der räumlichen Zuordnung von Wohn-
gebieten zu Gewerbe- und Industrie-
gebieten oder von emittierenden Verkehrs-
anlagen zu Freizeit- und Erholungsflächen.
Insgesamt hat sich die städtebauliche
Planung daher an der Planungsleitlinie des
§ 1 Abs. 5 Satz 1 zu orientieren, wonach
die Bauleitpläne eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, eine dem Wohl der
Allgemeinheit entsprechende sozial-
gerechte Bodennutzung gewährleisten,
und zu einer menschenwürdigen, die natür-

lichen Lebensgrundlagen schützenden und
entwickelnden Umwelt beitragen sollen.

Auf der Ebene der Baugenehmigung wer-
den auch die dem Umweltschutz dienen-
den Festsetzungen des Bebauungsplans
einzelfallbezogen umgesetzt. Typische
Beispiele hierfür sind Auflagen zur Begrü-
nung von Freiflächen oder Gebäudeteilen
sowie Anforderungen an den Schallschutz
von Fenstern und anderen Bauteilen.

1. Umweltschutz durch
Bauleitplanung

1.1 Verpflichtungen zur
Berücksichtigung des Umwelt-
schutzes in der Bauleitplanung

Die Beschreibung der Aufgaben der Bau-
leitpläne legt fest, dass diese auch einen
Beitrag zum Schutz einer menschenwürdi-
gen Umwelt und zur Sicherung und Ent-
wicklung der natürlichen Lebensgrundla-
gen leisten sollen.

In den Katalog der bei der Bauleitplanung
zu berücksichtigenden Belange ist auch
der Umweltschutz aufgenommen. Dazu
gehören „die Belange des Umweltschut-
zes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere des Natur-
haushalts, des Wassers, der Luft und des
Bodens, einschließlich seiner Rohstoffvor-
kommen, sowie das Klima“.

Das Baugesetzbuch enthält in § 1a Abs. 1
die ausdrückliche gesetzliche Verpflich-
tung der Gemeinden, dass mit Grund und
Boden sparsarm und schonend umgegan-
gen werden soll. Bodenversiegelungen
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sind auf das notwendige Maß zu beschrän-
ken. Die Regelung findet ihren Ausdruck
vor allem darin, dass je nach den örtlichen
Verhältnissen anstelle der Neuausweisung
von Bauflächen die Möglichkeiten der
innerörtlichen Entwicklung genutzt und
bei Inanspruchnahme unbebauter Flächen
flächensparende Bauweisen bevorzugt
werden sollen. Dieser Planungsgrundsatz,
der den Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen im Auge hat, hat einen ähnli-
chen Stellenwert wie der des § 50 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, nach dem
sich einander beeinträchtigende Nutzun-
gen räumlich so zugeordnet werden sollen,
dass schädliche Umwelteinwirkungen
möglichst vermieden werden.

Insgesamt verpflichten die Grundsätze der
Bauleitplanung (§ 1 BauGB), die Auswir-
kungen auf die Umwelt zu berücksichtigen
und im Rahmen der Abwägung der ver-
schiedenen von der Planung berührten öf-
fentlichen und privaten Belange sachge-
recht zu behandeln.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist Be-
standteil des Verfahrens zur Aufstellung
von Bebauungsplänen für bestimmte Ein-
zelprojekte wie z.B. große Einkaufszen-
tren „auf der grünen Wiese“. Sie ist ein
Verfahren zur Ermittlung und Bewertung
der Auswirkungen eines Vorhabens auf die
Umwelt unter Beteiligung der Behörden
und der Öffentlichkeit, bevor die maßgeb-
liche Entscheidung getroffen wird. Mit den
Vorschriften des BauGB wird indes auch
für andere Projekte gewährleistet, dass
Entscheidungen über die Bauleitpläne erst
getroffen werden, wenn auch die umwelt-
relevanten Auswirkungen der Planung be-
kannt sind. Dies ist eine wesentliche Vor-
aussetzung für die sachgerechte Behand-
lung des Umweltschutzes.

1.2 Umweltschutzrelevante
Inhalte von Flächennutzungs- und 
Bebauungsplan

Die Regelungen des BauGB enthalten so-
wohl für den Flächennutzungsplan als
auch für den Bebauungsplan eine Vielzahl
von Möglichkeiten, umweltbezogene
Regelungen im Plan zu treffen. Ent-
sprechend der allgemeinen Struktur des
Flächennutzungsplans enthält er mehr
generelle Aussagen; demgegenüber sind
die umweltbezogenen Festsetzungsmög-
lichkeiten des Bebauungsplans detaillierter
und auch unmittelbar für jedermann ver-
bindlich. Man kann in diesem Zusammen-
hang zwei Arten von Planinhalten unter-
scheiden: Solche, die unmittelbar umwelt-
schützerischen Bezug haben, und solche,
bei denen die Umweltbedeutung nur
mittelbar ist. Unmittelbar umweltrelevante
Festsetzungsmöglichkeiten im Bebau-
ungsplan sind vor allem:

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft;• Flächen für Landwirtschaft und Wald;• öffentliche und private Grünflächen so-
wie Wasserflächen;• das Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen
(z.B. Rasen) sowie Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von
vorhandenen Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von
Gewässern;• die Freihaltung von Flächen von der
Bebauung;• Flächen für besondere Anlagen des Im-
missionsschutzes auf den Grundstü-
cken sowie von baulichen und
sonstigen technischen Vorkehrungen
zur Vermeidung oder Minderung
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bestimmter schädlicher Umwelteinwir-
kungen;

• Flächen für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Abla-
gerungen;

• Gebiete, in denen zum Schutz vor be-
stimmten schädlichen Umwelteinwir-
kungen bestimmte luftverunreinigende
Stoffe nicht oder nur beschränkt ver-
wendet werden dürfen.

Neben diesen in §§ 5 Abs. 2 und 9 Abs. 1
des BauGB enthaltenen Regelungen stehen
weitere unmittelbar umweltbezogene Vor-
schriften in der Baunutzungsverordnung.

Vor allem sind dort die Baugebietstypen so
aufgebaut, dass sie Nutzungsarten zusam-
menfassen, die einander nicht stören, son-
dern miteinander verträglich sind. Dabei
sind die Baugebiete auch nach ihrem Stör-
grad unterschieden.

Von erheblicher Bedeutung für den Um-
weltschutz sind auch die Festsetzungen des
Bebauungsplans, die scheinbar nicht direkt
mit diesem Thema zu tun haben. Hierzu
gehören alle Festsetzungen, die die Grund-
ordnung eines Gebiets und damit seine „re-
lative Unschädlichkeit“ bestimmen. Dies
sind insbesondere:

• die Abgrenzung des Plangebiets selbst;

• seine Zuordnung zu anderen Nutzun-
gen;

• die Festsetzung von Art und Maß der
baulichen Nutzung;

• die Festsetzung der überbaubaren und
der nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie der Bauweise und der
Stellung der baulichen Anlagen;

• die Struktur und Ausgestaltung der Er-
schließungsanlagen.

Weiter sieht das BauGB neben den Festset-
zungen und Darstellungen als dem eigent-
lichen Planinhalt vor, dass bestimmte
„Kennzeichnungen“ in den Plan aufge-
nommen werden. Solche Kennzeichnun-
gen sollen vorgenommen werden, z.B. für
Flächen, deren Böden mit umweltgefähr-
denden Stoffen erheblich belastet sind (so-
genannte Altlasten); für Flächennutzungs-
pläne gilt dies jedoch nur in Bezug auf die
für eine bauliche Nutzung vorgesehenen
Flächen. In den meisten Bundesländern –
im Einzelnen unterschiedlich geregelt –
können schließlich in die Bauleitpläne pla-
nerische Festlegungen der Landschaftspla-
nung nach den Naturschutzgesetzen der
Länder aufgenommen werden, so dass der
Bauleitplan einen gebündelten Einblick in
die maßgeblichen umweltbezogenen Dar-
stellungen und Festsetzungen liefert.

1.3 Verhältnis der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung
zum Baurecht

Jede Form des Bauens in bislang freier
Landschaft, seien es z.B. Wohnhäuser, Fa-
briken, Straßen oder Freizeitanlagen, greift
zwangsläufig verändernd in die Natur und
Landschaft ein. Die Inanspruchnahme ist
nur dann gerechtfertigt, wenn dies zur Be-
friedigung aktueller Bedürfnisse und aus
Gründen der Daseinsvorsorge erfolgt. Ist
dies der Fall, muss der Eingriff möglichst
sparsam und schonend erfolgen, d.h. es gilt
die mit ihm einhergehenden Nachteile so
gering wie möglich zu halten. Eine wich-
tige Aufgabe fällt dabei der städtebauli-
chen Planung zu.

Die im Zusammenhang mit der späteren
Durchführung von Bauleitplänen zu erwar-
tenden Eingriffe in Natur und Landschaft
werden auf der Ebene der Bauleitplanung
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geprüft. Nach § 1 a Abs. 2 und 3 wird über
die Vermeidung und den Ausgleich solcher
Eingriffe in Natur und Landschaft im Rah-
men der Abwägung mit den anderen
berührten Belangen (§ 1 Abs. 6) durch ent-
sprechende Darstellungen (auf Flächen-
nutzungsplanebene) und Festsetzungen
(auf Bebauungsplanebene) abschließend
entschieden. In den nachfolgenden Bau-
genehmigungsverfahren wird die Ein-
griffsfrage nicht erneut aufgeworfen, son-
dern die entsprechenden Festsetzungen des
Bebauungsplans umgesetzt. Differenzierte
Möglichkeiten hierzu bestehen insbeson-
dere im Bebauungsplan. In Betracht kom-
men z.B. die Festsetzung von Wasser-
flächen, von Bäumen, Sträuchern und son-
stigen Bepflanzungen, von Wand- und
Dachbegrünungen sowie die Rückhaltung
und Versickerung von Niederschlagswas-
ser. Diese Festsetzungen auf den Bau-
grundstücken muss der Bauherr einhalten;
sie können als Nebenbestimmung Be-
standteil der Baugenehmigung werden.

Im Rahmen des Möglichen können im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans selbst,
eines weiteren Bebauungsplans an anderer
Stelle (Ausgleichsbebauungsplan) oder auf
gemeindeeigenen Flächen, d.h. außerhalb
der Flächen, auf denen Eingriffe zu erwar-
ten sind, Ausgleichsmaßnahmen vorgese-
hen werden. In Betracht können z.B. Grün-
flächen, Wasserflächen, Streuobstwiesen,
Feldgehölze und dergleichen kommen.
Diese Festsetzungen und Maßnahmen zum
Ausgleich können den Grundstücken, auf
denen der Bebauungsplan Eingriffe vor-
sieht, zugeordnet werden (§ 9 Abs. 1 a).
Diese zugeordneten Festsetzungen sollen
die Gemeinden anstelle und auf Kosten der
Eigentümer oder Vorhabenträger durch-
führen, sofern die Durchführung nicht auf
andere Weise, z.B. durch öffentlich-recht-

lichen Vertrag, gesichert ist. Da sich die
Bebauung eines Gebiets oft über einen län-
geren Zeitraum hinzieht, können diese
Maßnahmen schon durchgeführt und die
Kosten hierfür geltend gemacht werden,
sobald die Grundstücke baulich genutzt
werden dürfen. Die entstehenden Kosten
werden auf die zugeordneten Grundstücke
verteilt. Den Verteilungsmaßstab bestimmt
die Gemeinde durch Satzung.

2. Umweltschutz in der 
Baugenehmigung

Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn
ein Vorhaben den einschlägigen öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften nicht wider-
spricht. Das können im Einzelfall auch
Vorschriften sein, die dem Umweltschutz
dienen. Zunächst enthalten die Vorschrif-
ten des Bauordnungsrechts der Länder
zahlreiche Regelungen, mit denen Ziele
des Umweltschutzes verfolgt werden (z.B.
Begrünungspflicht unbebauter Grund-
stücksteile). Die zweite Quelle für die Be-
rücksichtigung von Umweltbelangen in
der Baugenehmigung kann sich aus den
Vorschriften des BauGB selbst ergeben.
Dies ist der Fall, wenn sich die planungs-
rechtliche Zulässigkeit eines Bauvorha-
bens nach den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans beurteilt. Was dieser Plan an
umweltbezogenen Festsetzungen enthält,
ist bei der Baugenehmigung zu beachten.

Damit werden insbesondere auch die im
Hinblick auf die späteren Bauvorhaben im
Bebauungsplan getroffenen ausgleichen-
den Festsetzungen umgesetzt. Über die
Beachtung der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans hinaus werden an das beantragte
Bauvorhaben keine weitergehenden natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsforderungen
gestellt. Geht es um ein Bauvorhaben in
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einem im Zusammenhang bebauten Orts-
teil ohne Bebauungsplan, so kommt es dar-
auf an, ob dieses Vorhaben sich in die Ei-
genart der näheren Umgebung „einfügt“.
Dieses Einfügen muss auch im Hinblick
auf die städtebaulich relevante Umweltsi-
tuation geprüft werden.

Naturschutzrechtlich gelten Vorhaben
nach § 34 BauGB nicht als Eingriff, so dass
sich insoweit keine Forderungen ergeben.
Im Gebiet so genannter Ergänzungssatzun-
gen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 sind – wie beim
Bebauungsplan – die entsprechenden Fest-
setzungen zu beachten. Bei baulichen Vor-
haben im so genannten Außenbereich
kommt es für die Durchsetzbarkeit von
Umweltschutzbelangen darauf an, ob es
sich im Einzelfall um ein „privilegiertes“
oder ein sonstiges Vorhaben handelt.

Bei privilegierten Vorhaben können Um-
weltbelange nur begrenzt geltend gemacht
werden. Anders sieht es bei den sonstigen
Vorhaben aus, wo entweder entsprechende
Nebenbestimmungen angeordnet werden

können oder das Vorhaben insgesamt un-
terbunden werden muss. Die Vorhaben im
Außenbereich müssen in einer flächenspa-
renden, die Bodenversiegelung auf das not-
wendige Maß begrenzenden und den Au-
ßenbereich schonenden Weise ausgeführt
werden. Bei Vorhaben im Außenbereich
findet die Eingriffsregelung nach § 8
BNatschG im Rahmen der Baugenehmi-
gung voll Anwendung. Danach ist bei ei-
ner Zulassung des Vorhabens der mit ihm
verbundene Eingriff auszugleichen oder
wenn dies nicht möglich ist, Ersatz zu lei-
sten.

Unter Umweltgesichtspunkten können
auch über das zur Eingriffsregelung Ge-
sagte hinausgehende Vorschriften des Na-
turschutzrechts, des Wasserrechts, des Bo-
denschutzes und des Immissionsschutz-
rechts von Bedeutung sein. Es können z.B.
so genannte Nebenbestimmungen zu der
Baugenehmigung angeordnet werden, um
den Anforderungen dieser Rechtsbereiche
gerecht zu werden.
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